
 

Änderungen durch das StVergAbG (Gesetzesauszüge) 

 
(Die Änderungen durch das Steuervergünstigungsabbaugesetz (StVergAbG) sind in diesem 

nichtamtlichen Fließtext kenntlich gemacht) 

 

§ 14 KStG Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien als 
Organgesellschaft  
 

(1) Verpflichtet sich eine Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien mit 

Geschäftsleitung und Sitz im Inland (Organgesellschaft) durch einen 

Gewinnabführungsvertrag im Sinne des § 291 Abs. 1 des AktG, ihren ganzen Gewinn an ein 

einziges anderes gewerbliches Unternehmen abzuführen, so ist das Einkommen der 

Organgesellschaft, soweit sich aus § 16 nichts anderes ergibt, dem Träger des 

Unternehmens (Organträger) zuzurechnen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt 

sind: 

1. 1 Der Organträger muss an der Organgesellschaft vom Beginn ihres Wirtschaftsjahrs 

an ununterbrochen in einem solchen Maße beteiligt sein, dass ihm die Mehrheit der 

Stimmrechte aus den Anteilen an der Organgesellschaft zusteht (finanzielle 

Eingliederung). 2 Mittelbare Beteiligungen sind zu berücksichtigen, wenn die 

Beteiligung an jeder vermittelnden Gesellschaft die Mehrheit der Stimmrechte 

gewährt. 

2. 1 Der Organträger muss eine unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Person oder 

eine nicht steuerbefreite Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse 

im Sinne des § 1 mit Geschäftsleitung im Inland oder eine Personengesellschaft im 

Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 des EStG mit Geschäftsleitung im Inland sein. 2 An der 

Personengesellschaft dürfen nur Gesellschafter beteiligt sein, die mit dem auf sie 

entfallenden Teil des zuzurechnenden Einkommens im Geltungsbereich dieses 

Gesetzes der Einkommensteuer oder der Körperschaftsteuer unterliegen. 3 Sind ein 

oder mehrere Gesellschafter der Personengesellschaft beschränkt 

einkommensteuerpflichtig, so muss die Voraussetzung der Nummer 1 im Verhältnis 

zur Personengesellschaft selbst erfüllt sein. 4 Das Gleiche gilt, wenn an der 

Personengesellschaft eine oder mehrere Körperschaften, Personenvereinigungen 

oder Vermögensmassen beteiligt sind, die ihre Geschäftsleitung nicht im Inland 

haben. Organträger kann auch eine Personengesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 

Nr. 2 des EStG mit Geschäftsleitung im Inland sein, wenn sie eine Tätigkeit im Sinne 

des § 15 Abs. 1 Nr. 1 des EStG ausübt. Die Voraussetzung der Nummer 1 muss im 

Verhältnis zur Personengesellschaft selbst erfüllt sein.  

Anlage 



 

3. 1 Der Gewinnabführungsvertrag muss bis zum Ende des Wirtschaftsjahrs der 

Organgesellschaft, für das Satz 1 erstmals angewendet werden soll, auf mindestens 

fünf Jahre abgeschlossen und bis zum Ende des folgenden Wirtschaftsjahrs wirksam 

werden. 2 Er muss während seiner gesamten Geltungsdauer durchgeführt werden. 3 

Eine vorzeitige Beendigung des Vertrags durch Kündigung ist unschädlich, wenn ein 

wichtiger Grund die Kündigung rechtfertigt. 4 Die Kündigung oder Aufhebung des 

Gewinnabführungsvertrags auf einen Zeitpunkt während des Wirtschaftsjahrs der 

Organgesellschaft wirkt auf den Beginn dieses Wirtschaftsjahrs zurück. 

4. Die Organgesellschaft darf Beträge aus dem Jahresüberschuss nur insoweit in die 

Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 des HGB) mit Ausnahme der gesetzlichen Rücklagen 

einstellen, als dies bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich 

begründet ist. 

5. Ein negatives Einkommen des Organträgers bleibt bei der inländischen Besteuerung 

unberücksichtigt, soweit es in einem ausländischen Staat im Rahmen einer der 

deutschen Besteuerung des Organträgers entsprechenden Besteuerung 

berücksichtigt wird. 

Das Einkommen der Organgesellschaft ist dem Organträger erstmals für das Kalenderjahr 

zuzurechnen, in dem das Wirtschaftsjahr der Organgesellschaft endet, in dem der 

Gewinnabführungsvertrag wirksam wird. 

(2) 1 Schließen sich mehrere gewerbliche Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2, die 

gemeinsam im Verhältnis zur Organgesellschaft die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 

erfüllen, in der Rechtsform einer Personengesellschaft lediglich zum Zwecke der 

einheitlichen Willensbildung gegenüber der Organgesellschaft zusammen, ist die 

Personengesellschaft als gewerbliches Unternehmen anzusehen, wenn jeder Gesellschafter 

der Personengesellschaft ein gewerbliches Unternehmen unterhält. 2 Der 

Personengesellschaft ist das Einkommen der Organgesellschaft vorbehaltlich des § 16 

zuzurechnen, wenn zusätzlich zu den Voraussetzungen nach Absatz 1 

1. jeder Gesellschafter der Personengesellschaft an der Organgesellschaft vom Beginn 

ihres Wirtschaftsjahrs an ununterbrochen beteiligt ist und den Gesellschaftern die 

Mehrheit der Stimmrechte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 an der Organgesellschaft 

zusteht, 

2. die Personengesellschaft vom Beginn des Wirtschaftsjahrs der Organgesellschaft an 

ununterbrochen besteht, 



 

3. der Gewinnabführungsvertrag mit der Personengesellschaft abgeschlossen ist und im 

Verhältnis zu dieser Gesellschaft die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 3 erfüllt 

sind und 

4. durch die Personengesellschaft gewährleistet ist, dass der koordinierte Wille der 

Gesellschafter in der Geschäftsführung der Organgesellschaft tatsächlich 

durchgesetzt wird. 

(2) Absatz 1 ist auf Organgesellschaften, die Lebens- oder 

Krankenversicherungsunternehmen sind, nicht anzuwenden. 

Ergänzung des § 15 Abs. 4 EStG 

Verluste aus stillen Gesellschaften, Unterbeteiligungen oder sonstigen Innengesellschaften 

an Kapitalgesellschaften, bei denen der Gesellschafter oder Beteiligte eine 

Kapitalgesellschaft ist und als Mitunternehmer anzusehen ist, sind unter den 

Voraussetzungen des § 10d nur mit Gewinnen, die der Gesellschafter oder Beteiligte in dem 

unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum oder in den folgenden 

Veranlagungszeiträumen aus derselben Unterbeteiligung oder Innengesellschaft bezieht, 

verrechenbar. 

§ 15 KStG Ermittlung des Einkommens bei Organschaft  

Bei der Ermittlung des Einkommens der Organgesellschaft gilt abweichend von den 

allgemeinen Vorschriften Folgendes: 

1. Ein Verlustabzug im Sinne des § 10d des EStG ist bei der Organgesellschaft nicht 

zulässig. 

2. 1 § 8b Abs. 1 bis 6 dieses Gesetzes und § 4 Abs. 7 des UmwStG sind ist bei der 

Organgesellschaft nicht anzuwenden. 2 Sind in dem dem Organträger zugerechneten 

Einkommen Bezüge, Gewinne oder Gewinnminderungen im Sinne des § 8b 

Abs. 1 bis 3 dieses Gesetzes oder mit solchen Beträgen zusammenhängende 

Ausgaben im Sinne des § 3c des EStG oder Gewinne im Sinne des § 4 Abs. 7 des 

UmwStG enthalten, sind § 8b dieses Gesetzes, § 4 Abs. 7 des UmwStG sowie § 3 

Nr. 40 und § 3c des EStG bei der Ermittlung des Einkommens des Organträgers 

anzuwenden. 

Nummer 2 gilt entsprechend für Gewinnanteile aus der Beteiligung an einer ausländischen 

Gesellschaft, die nach den Vorschriften eines Abkommens zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung von der Besteuerung auszunehmen sind. 



 

Sechster Teil: Sondervorschriften für den Übergang vom 

Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren - § 37 KStG 

Körperschaftsteuerguthaben und Körperschaftsteuerminderung  

(1) 1 Auf den Schluss des Wirtschaftsjahrs, das dem in § 36 Abs. 1 genannten 

Wirtschaftsjahr folgt, wird ein Körperschaftsteuerguthaben ermittelt. 2 Das 

Körperschaftsteuerguthaben beträgt 1/6 des Endbestands des mit einer Körperschaftsteuer 

von 40 vom Hundert belasteten Teilbetrags. 

(2) Das Körperschaftsteuerguthaben mindert sich vorbehaltlich des Absatzes 2a um jeweils 

1/6 der Gewinnausschüttungen, die in den folgenden Wirtschaftsjahren erfolgen und die auf 

einem den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften entsprechenden Gewinnverteilungs-

beschluss beruhen. Die Körperschaftsteuer des Veranlagungszeitraums, in dem das 

Wirtschaftsjahr endet, in dem die Gewinnausschüttung erfolgt, mindert sich bis zum 

Verbrauch des Körperschaftsteuerguthabens um diesen Betrag, letztmalig in dem 

Veranlagungszeitraum, in dem das 18. Wirtschaftsjahr endet, das auf das Wirtschaftsjahr 

folgt, auf dessen Schluss nach Absatz 1 das Körperschaftsteuerguthaben ermittelt wird. Das 

verbleibende Körperschaftsteuerguthaben ist auf den Schluss der jeweiligen 

Wirtschaftsjahre, letztmals auf den Schluss des 17. Wirtschaftsjahrs, das auf das 

Wirtschaftsjahr folgt, auf dessen Schluss nach Absatz 1 das Körperschaftsteuerguthaben 

ermittelt wird, fortzuschreiben und gesondert festzustellen. § 27 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(2a) Die Minderung ist begrenzt 

1. für Gewinnausschüttungen, die nach dem 11. April 2003 und vor dem 1. Januar 

2006erfolgen, jeweils auf 0 EUR; 

2. für Gewinnausschüttungen, die nach dem 31. Dezember 2005 erfolgen auf den Betrag, 

der auf das Wirtschaftsjahr der Gewinnausschüttung entfällt, wenn das auf den Schluss des 

vorangegangenen Wirtschaftsjahrs festgestellte Körperschaftsteuerguthaben gleichmäßig 

auf die einschließlich des Wirtschaftsjahrs der Gewinnausschüttung verbleibenden 

Wirtschaftsjahre verteilt wird, für die nach Absatz 2 Satz 2 eine Körperschaftsteuerminderung 

in Betracht kommt.  

(3) 1 Erhält eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft oder Personenvereinigung, 

deren Leistungen bei den Empfängern zu den Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 

oder 2 des EStG in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl 

I 2001, S. 3858) gehören, Bezüge, die nach § 8b Abs. 1 bei der Einkommensermittlung 

außer Ansatz bleiben und die bei der leistenden Körperschaft zu einer Minderung der 

Körperschaftsteuer geführt haben, erhöht sich bei ihr die Körperschaftsteuer und das 

Körperschaftsteuerguthaben um den Betrag der Minderung der Körperschaftsteuer bei der 

leistenden Körperschaft.  2 Satz 1 gilt auch, wenn der Körperschaft oder 



Personenvereinigung die entsprechenden Bezüge einer Organgesellschaft zugerechnet 

werden, weil sie entweder Organträger ist oder an einer Personengesellschaft beteiligt ist, 

die Organträger ist. 3 Im Fall des § 4 des UmwStG sind die Sätze 1 und 2 entsprechend 

anzuwenden. 4 Die leistende Körperschaft hat der Empfängerin die folgenden Angaben nach 

amtlich vorgeschriebenem Muster zu bescheinigen: 

1. den Namen und die Anschrift des Anteilseigners, 

2. die Höhe des in Anspruch genommenen Körperschaftsteuerminderungsbetrags, 

3. den Zahlungstag. 

5 § 27 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. 6 Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht für 

steuerbefreite Körperschaften und Personenvereinigungen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9, 

soweit die Einnahmen in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für den die 

Steuerbefreiung ausgeschlossen ist.  

 

§ 34 KStG Schlussvorschriften 

 

(13a) § 37 Abs. 2 a Nr. 1 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ... 

[Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden 

Änderungsgesetzes]) ist nicht für Gewinnausschüttungen anzuwenden, die vor dem 21. 

November 2002 beschlossen worden sind und die nach dem 11. April 2003 und vor dem 

1. Januar 2006 erfolgen. Für Gewinnausschüttungen im Sinne des Satzes 1 und für 

Gewinnausschüttungen, die vor dem 12. April 2003 erfolgt sind, gilt § 37 Abs. 2 in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl I 2002, S. 4144). 

 

 


